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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1989

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §81;

Rechtssatz

Ausführungen, dass die bel Beh keine Feststellungen getro7en hat, inwieweit sich die Änderung der Anlage auf die

bestehende Anlage dergestalt auswirkt, dass durch die Änderung der Anlage neue oder größere Brandgefahren auch

durch die bestehende Anlage ausgelöst werden und inwieweit die Vorschreibung einer Blitzschutzanlage auch hins der

bereits genehmigten Anlage erforderlich ist.
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